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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht
vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Mit den dringlichen Änderungen des Asylgesetzes vom 28. September 2012 (AS 2012
5359), die am 29. September 2012 in Kraft getreten sind, wurden die Bestimmungen
betreffend die Stellung von Asylgesuchen aus dem Ausland aufgehoben. Die
Übergangsbestimmung (Ziffer III) hält jedoch fest, dass für die vor dem Inkrafttreten der
Änderung vom 28. September 2012 gestellten Auslandsgesuche die massgeblichen Artikel
(Art. 12, 19, 20, 41 Abs. 2, 52 und 68 AsylG) in der bisherigen Fassung anwendbar sind.
Vorliegend kommen somit die bisherigen Bestimmungen betreffend das Auslandsverfahren
zur Anwendung.

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde
legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten
(Art. 108 Abs. 1 AsylG; Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 und Art. 52
Abs. 1 VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3.1



Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG).

E. 3.2
Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf einen Schriftenwechsel
verzichtet.

E. 4.1
Ein Asylgesuch konnte gemäss aArt. 19 AsylG im Ausland bei einer schweizerischen
Vertretung gestellt werden, die es an das Bundesamt respektive Staatssekretariat überwies
(aArt. 20 Abs. 1 AsylG). Hinsichtlich des Verfahrens sah aArt. 10 Abs. 1 der
Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) vor,
dass die schweizerische Vertretung mit der asylsuchenden Person in der Regel eine
Befragung durchführt. War dies nicht möglich, waren die Asylgründe schriftlich
festzuhalten (aArt. 10 Abs. 2 AsylV 1). Der Verzicht auf eine Befragung im Ausland ist in
der Verfügung zu begründen (vgl. BVGE 2007/30 E. 5.7 f.).

E. 4.2
Vorliegend wurde die Beschwerdeführerin durch die schweizerische Vertretung in
B._______ befragt. Zudem legte sie ihre Asylgründe in mehreren Eingaben schriftlich dar.
Den verfahrensrechtlichen Anforderungen von aArt. 10 AsylV 1 wurde damit Genüge
getan.

E. 5.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als
Flüchtling wird eine ausländische Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im
Land, in dem sie vor der Ausreise zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen
Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen
Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die
Gefährdung von Leib, Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen
(Art. 3 AsylG). Das SEM kann ein im Ausland gestelltes Asylgesuch ablehnen, wenn die
asylsuchende Person keine Verfolgung glaubhaft machen oder ihr die Aufnahme in einem
Drittstaat zugemutet werden kann (Art. 3, Art. 7 und aArt. 52 Abs. 2 AsylG). Gemäss aArt.
20 Abs. 2 AsylG bewilligt das SEM einer asylsuchenden Person die Einreise in die Schweiz
zur Asylerteilung, wenn diese die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, oder zur
Abklärung des Sachverhalts, wenn ihr nicht zugemutet werden kann, im Wohnsitz- oder
Aufenthaltsstaat zu bleiben oder in ein anderes Land auszureisen. Gestützt auf aArt. 20 Abs.
3 AsylG kann das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schweizerische
Vertretungen ermächtigen, Asylsuchenden die Einreise zu bewilligen, die glaubhaft
machen, dass eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben oder für die Freiheit aus einem
Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG bestehe.

E. 5.2



Für die Erteilung einer Einreisebewilligung gelten restriktive Voraussetzungen, wobei den
Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Neben der erforderlichen Gefährdung
im Sinne von Art. 3 AsylG sind mit Blick auf den Asylausschlussgrund von aArt. 52 Abs. 2
AsylG namentlich die Beziehungsnähe zur Schweiz und zu anderen Staaten, die praktische
Möglichkeit und objektive Zumutbarkeit einer anderweitigen Schutzsuche sowie die
voraussichtlichen Eingliederungs- und Assimilationsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen.
Ausschlaggebend für die Erteilung einer Einreisebewilligung ist dabei die
Schutzbedürftigkeit der betroffenen Person, mithin die Prüfung der Fragen, ob eine aktuelle
Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft gemacht wird und ob der Verbleib am
Aufenthaltsort für die Dauer der Sachverhaltsabklärung zugemutet werden kann (vgl.
BVGE 2011/10 E. 3.3. und E. 5.1).

E. 6.1
Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten zum Schluss, dass
vorliegend die Voraussetzungen für die Erteilung einer Einreisebewilligung nicht erfüllt
sind. Die entsprechenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung, wonach es an der
Schutzbedürftigkeit aufgrund einer akuten Gefährdung der Beschwerdeführerin im Sinne
von Art. 3 AsylG fehle, erweisen sich als zutreffend. Die Beschwerdevorbringen sind nicht
geeignet, eine Änderung der vorinstanzlichen Einschätzung zu bewirken. Während des
langjährigen Bürgerkriegs war die allgemeine Situation für Tamilen insbesondere im
Norden und Osten Sri Lankas sehr schwierig und es gab eine Vielzahl von
Gewaltereignissen. Die Bewilligung der Einreise dient jedoch nicht dem Ausgleich
vergangenen Unrechts, sondern bezweckt vielmehr den Schutz vor aktueller asylrechtlich
relevanter Verfolgung. Die Zwangsrekrutierung der Beschwerdeführerin durch die LTTE
im Schulalter und die vor zwanzig Jahren erlittene Verletzung sind daher im heutigen
Zeitpunkt nicht mehr einreiserelevant. Die im Zusammenhang mit der
Bürgerkriegssituation erlassenen "Emergency Regulations" wurden Ende August 2011
aufgehoben. Seither hat sich die allgemeine Lage in Sri Lanka wesentlich verändert.
Konkrete Anhaltspunkte, dass die Beschwerdeführerin aufgrund der zwei Jahrzehnte
zurückliegenden (Zwangs-)Zugehörigkeit und Tätigkeit für die LTTE im heutigen
Zeitpunkt in Sri Lanka ernstzunehmende beziehungsweise in flüchtlingsrechtlicher Hinsicht
relevante Schwierigkeiten mit den heimatlichen Behörden zu befürchten hat, sind den
Akten nicht zu entnehmen. Die Beschwerdeführerin ist gemäss eigenen Angaben im Jahr
(...) zu ihrer Familie nach C._______ zurückgekehrt und ist seither weder in ein
Rehabilitationscamp verbracht noch festgenommen worden. Konkrete Anhaltspunkte, dass
ihr, die (...) versehrt sei und in erfolgten Befragungen gesagt habe, dass sie sich nicht an die
Namen von LTTE-Angehörigen zu erinnern vermöge, im heutigen Zeitpunkt - (...) Jahre
nach der Rückkehr nach C._______ - staatliche Verfolgungsmassnahmen asylrechtlich
relevanten Ausmasses drohen sollten, sind nicht ersichtlich. Zwar soll nicht in Abrede
gestellt werden, dass die vorgebrachten Befragungen und verbalen Einschüchterungen und
Drohungen für die Beschwerdeführerin und ihre Familienangehörigen belastend sind, aber
sie vermögen keine asylrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG
respektive eine unmittelbare und konkrete Gefährdung der Beschwerdeführerin zu
begründen. Das Gericht stellt die schwierigen Lebensumstände der gesundheitlich
beeinträchtigten Beschwerdeführerin nicht in Abrede, jedoch vermögen entsprechende
humanitäre Überlegungen praxisgemäss keinen ausreichenden Grund für eine Bewilligung
der Einreise darzustellen. Hinsichtlich der vorgebrachten Angst vor sexuellen Übergriffen
und Belästigungen ist festzustellen, dass sich nach dem Bürgerkriegsende im



Zusammenhang mit der Militärpräsenz im Norden Sri Lankas insbesondere Frauen, die
allein einen Haushalt führen, vermehrt sexuellen Belästigungen und weiteren
Diskriminierungen, auch durch Sicherheitskräfte, ausgesetzt sehen. Wie das SEM aber
zutreffend ausgeführt hat, existieren in Sri Lanka nebst den staatlichen
Strafverfolgungsbehörden, die angezeigte Übergriffe und Drohungen ahnden, weitere
Institutionen wie das Ministerium für kinder- und frauenspezifische Angelegenheiten und
das dem Polizeidepartement angegliederte Büro für die Prävention des Missbrauchs von
Kindern, Jugendlichen und Frauen, an die sich betroffene Frauen wenden können. Zudem
setzen sich in Sri Lanka zahlreiche nichtstaatliche Institutionen für Frauenbelange ein.
Insgesamt engagieren sich über achtzig Organisationen für die Gleichberechtigung und den
Schutz der Frauen, wovon knapp neunzig Prozent lokale Nichtregierungsorganisationen
sind (vgl. hierzu das Themenpapier "Sri Lanka: Situation der Frauen" der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe vom 28. März 2013 sowie [...]). Der Beschwerdeführerin kann es
zugemutet werden, sich erforderlichenfalls zwecks Schutzsuche an eine dieser staatlichen
oder nichtstaatlichen Institutionen zu wenden.

E. 6.2
Aufgrund des Gesagten vermochte die Beschwerdeführerin nicht darzulegen, dass sie im
gegenwärtigen Zeitpunkt konkret und unmittelbar an Leib und Leben gefährdet wäre. Das
SEM hat die Einreise der Beschwerdeführerin in die Schweiz daher zutreffend verweigert
und das Asylgesuch zu Recht abgelehnt.

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten grundsätzlich der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Aus verwaltungsökonomischen
Gründen sowie in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 in fine VwVG und Art. 2 und 3 Bst. b des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) ist indes auf die Erhebung von
Verfahrenskosten zu verzichten. (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


